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Gemäss Verteiler 

Herisau, 3. Juli 2020 

Kantonaler Richtplan; Kapitel E.4 Abfallbewirtschaftung ( Abfall- und Deponieplanung); 

Einladung zur Vernehmlassung 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die bestehende Abfallplanung für den Kanton Appenzell Ausserrhoden stammt aus dem Jahr 1998. Sie wurde 

aufgrund der Vorgaben der damaligen Technischen Verordnung über Abfälle (TVA; SR 814.600) von 1991 

erstellt. Mit Regierungsratsbeschluss vom 14. Dezember 1999 sind die raumwirksamen Auswirkungen durch 

die Abfallplanung in den kantonalen Richtplan eingeflossen. Seit damals wurden einzig in der Nachführung 

2006 (vom Regierungsrat in Kraft gesetzt per 1. Juni 2008) marginale Anpassungen des Kapitels E.4 Abfallbe-

wirtschaftung im kantonalen Richtplan vorgenommen. Nach Inkrafttreten der neuen Abfallverordnung des Bun-

des (Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen, VVEA; SR 814.600) sind die Kantone 

verpflichtet, ihre Abfall- und Deponieplanung bis Ende 2020 zu überarbeiten. Die entsprechenden Arbeiten sind 

so weit fortgeschritten, dass der Regierungsrat die überarbeitete Abfall- und Deponieplanung im Sinne eines 

Zwischenberichtes zur Kenntnis genommen hat. 

 

Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im kantonalen 

Richtplan. Mit der Überarbeitung der Abfall- und Deponieplanung wurde auch das entsprechende Richtplanka-

pitel E.4 Abfallbewirtschaftung angepasst. Sie erhalten in der Beilage den Entwurf der Änderungen zum Richt-

plantext und zur Richtplankarte. Diese Unterlagen sind auch im Internet unter www.ar.ch/vernehmlassungen 

abrufbar. 

 

Wir laden Sie ein, zum Änderungsentwurf Stellung zu nehmen, und ersuchen Sie, Ihre Vernehmlassung bis 

spätestens am 31. Oktober 2020 beim Departement Bau und Volkswirtschaft einzureichen. Für die fristgerech-

te Zustellung in elektronischer Form (als Word-Datei an monika.vandenbroek@ar.ch) danken wir Ihnen im 

Voraus. 
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Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Elena Gizdovski (Tel. 071 353 67 91) und Monika 

van den Broek (Tel. 071 353 65 32) gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

sig. Dölf Biasotto 

 

Dölf Biasotto  

 

 

 

 

Beilagen: 

– Richtplantext Kap. E4 Abfallbewirtschaftung, Entwurf (Änderungen in rot) 

– Richtplankarte Deponiestandorte, 1:50‘000, Entwurf (Änderungen siehe Legende) 

– Richtplanbericht 

 

 

Kopie an: 

– Nachbarkantone des Kantons Appenzell Ausserrhoden 

– Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden 

 


